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Sachverhalt und Antrge 

Die Einspruchsabteilung hat durch Entscheidung vom 

18. Juni 1986 den Einspruch gegen das europäische Patent 

Nr. 0 035 718 zurUckgewiesen und das Patent in unvernder-

tern Umfang aufrechterhalten. 

Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am 

13. August 1986 Beschwerde eingelegt, die BeschwerdegebUhr 

amgleichen Tag eingezahlt und die Beschwerde am 

24. Oktober 1986 schriftlich begrUndet. 

.1. Mit Schreiben vom 3. Juli 1987 hat die Patentinhaberin be-

antragt, das Patent zu widerrufen. 

Entecheidungagrflnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPtJ; sie ist daher zulässig. 

Beantragt der Patentinhaber selbst den Widerruf des Pa-

tents, so ist eine PrUfung i.S.v. Artikél 102 EPU, ob die 

in Artikel 100 EPU genannten GrUnde der Aufrechterhaltung 

des Patents entgegenstehen, ausgeschlossen. Das Fehien ei- 

) 	
nergUltigen Fassung des Patents hat zur Folge, daB das Pa- 

tent einer sachlichen Prflfung der vorgebrachten Patenthin-

derungsgrUnde entzogen ist (siehe Entscheidung T 186/84, 

Amtsblatt 3/1986, Seite 79). 
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&tacheidungs fore 1 

Aus diesen GrUnden wird entachieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Das europische Patent Nr. 0 035 718 wird widerrufen. 

Der GeschMftsstellenbeamte 	Der Vorsitzende 

B.A. Norman 
	 P. Delbecque 
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